
 

 

 

Satzung über den Wirtschaftsplan 2025 
des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes 

 
Aufgrund der §§ 8 Abs. 2 und 18 Abs. 3 des Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 
01.Oktober 1979 (GV NW S. 621/SGV NW 202) in der zur Zeit gültigen Fassung, in Verbindung mit § 
53 der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. 
Juli 1994 (GV NW S. 646/SGV NW 2021) und der §§ 75 ff der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NW S. 666/SGV 
NW 2023) hat die Verbandsversammlung des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes in ihrer 173. 
Sitzung am 06.12.2024 folgende Satzung über den Wirtschaftsplan beschlossen: 

 
 

§ 1 

 
Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird 
 

im Erfolgsplan  im Ertrag auf   92.876.591 € 
    im Aufwand auf  92.829.336 € 
 

im Vermögensplan  in der Einnahme auf 12.966.500 € 
    in der Ausgabe auf   12.966.500 € 
 

festgesetzt. 
 
 

§ 2 
 
Kredite werden nicht veranschlagt. 

 
 

§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

 
§ 4 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leis-
tung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.000.000 € 
festgesetzt. 

 
 

§ 5 

 
Die Gebührensätze für die Zweckverbandsgebühren im Wirtschaftsjahr 2025 werden 
in der neu gefassten von der Verbandsversammlung in ihrer Sitzung am 06.12.2024 

zu beschließenden Gebührensatzung festgesetzt. 
 
 

 
 



 

 

Bekanntmachungsanordnung 

 

 

Die vorstehende, in der Verbandsversammlung des Bergischen 

Abfallwirtschaftsverbandes vom 06. Dezember 2024 beschlossene Satzung über den 

Wirtschaftsplan 2024 des Bergischen Abfallwirtschaftsverbandes wird hiermit 

öffentlich bekannt gemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und 

Formvorschriften der Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KrO NW) vom 

14. Juli 1994 (GV NW S. 646) in der zur Zeit gültigen Fassung beim 

Zustandekommen dieser Satzung gemäß § 8 Abs. 3 und 4 des Gesetzes über 

kommunale Gemeinschaftsarbeit vom 1. Oktober 1979 (GV NW S. 621) in der zur 

Zeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 5 Abs. 6 KrO NW nach Ablauf von sechs 

Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es 

sei denn, dass 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren nicht durchgeführt wurde, 

b) die Satzung nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden ist, 

c) der Verbandsvorsteher den Beschluss der Verbandsversammlung vorher 

beanstandet hat oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel gegenüber dem Bergischen 

Abfallwirtschaftsverband vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden ist, die den Mangel 

ergibt. 

 

 

Engelskirchen, den 06.12.2024 

 

 

 

 

gez. Jochen Hagt 
Verbandsvorsteher 
 

 


